
 

 

 

Newsletter IV/2022 
 

 
Der Newsletter des Schleswig-Holsteinischen Finanzgerichts informiert in kompakter und 

prägnanter Form über aktuelle Entscheidungen des Gerichts, über organisatorische Neu-

erungen und sonstige Veränderungen im Finanzgericht. Er erscheint vierteljährlich zum 

Quartalsende als RSS-Feed. Der Bezug ist kostenlos. Anmeldung und Abonnement des 

Newsletters können über die Homepage des Finanzgerichts (http://www.schleswig-hol-

stein.de/DE/justiz/gerichte-und-justizbehoerden/FG/fg_node.html) vorgenommen werden. 

 

I. Entscheidungen 

 

Der an eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts übermittelte Umsatzsteuerbescheid ist 

hinreichend bestimmt, wenn er an einen Gesellschafter mit dem Zusatz „für GbR …“ 

ergeht und sich aus dem Steuerfahndungsbericht die einzelnen Gesellschafter der aus 

Sicht der Behörde bestehenden Gesellschaft ergeben.  

Zur Auslegung von daraufhin eingelegten Einsprüchen einzelner Gesellschafter, welche 

– fachkundig vertreten – nicht ausdrücklich im Namen der GbR handeln.  

Die Gesellschafter selbst sind durch den Bescheid nicht beschwert. 

 

Mit Urteil vom 7. Juli 2022 (Aktenzeichen 4 K 122/20) entschied der 4. Senats des Schleswig-

Holsteinischen Finanzgerichts über die Einsprüche von Gesellschaftern einer GbR gegen ei-

nen Umsatzsteuerbescheid.  

Im Rahmen von Ermittlungen der Steuerfahndungsstelle und des Zollfahndungsamtes 

stellte sich die Finanzbehörde auf den Standpunkt, dass insgesamt vier Personen eine 

GbR bildeten und in diesem Rahmen Umsätze aus dem Vertrieb von Waren erzielten. Die 

Umsatzsteuerbescheide wurden nebst Bericht an die Personen versandt, die nach Auffas-

sung der Finanzbehörde der GbR zugehörig waren; unterhalb des Empfängerfeldes, in 
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dem Adressat und Adresse aufgeführt waren, befand sich dabei der Zusatz: „Für Ges. 

bürgerlichen Rechts (…) Festsetzung und Abrechnung“. Die einzelnen Namen der Perso-

nen, welche nach Auffassung der Behörde die Gesellschafter der GbR waren, fanden sich 

dort nicht. 

Der Anwalt von zwei Gesellschaftern legte dagegen Einspruch ein. Wörtlich hieß es dort: 

„In obiger Angelegenheit zeige ich an, dass mich Frau C (bzw. im anderen Einspruch: Herr 

B), mit der Wahrnehmung ihrer (bzw. seiner) Interessen beauftragt hat. Meine Vollmacht 

füge ich anliegend bei. Namens und im Auftrage meiner Mandantin (bzw. meines Mandan-

ten) lege ich hiermit gegen die im Betreff näher bezeichneten Steuerbescheide Einspruch 

ein. (…).“  

Nach erfolglosem Einspruch erhoben Frau C, Herr B und die GbR Klage. Das Gericht 

entschied, dass die Bescheide aufgrund der Bezugnahme auf den den Bescheiden beige-

fügten Bericht hinreichend bestimmt waren. Eine Nichtigkeit folge auch nicht aus dem Ein-

wand der Kläger, dass es gar keine GbR gegeben habe; dies könne allenfalls zur Rechts-

widrigkeit führen. Die Klage der beiden Gesellschafter C und B sei jedoch unzulässig, weil 

umsatzsteuerlich allein die GbR Inhaltsadressat sei. Die Klage der GbR wiederum habe 

keinen Erfolg, weil diese keinen Einspruch eingelegt habe. Insoweit sei erforderlich, dass 

der Einspruch im Namen der Gesellschaft nach §§ 709 Abs. 1, 714 BGB und zudem grund-

sätzlich durch alle Gesellschafter gemeinschaftlich erhoben werde. Hier habe der Anwalt 

jedoch nur im Namen der Gesellschafter gehandelt – eine andere Auslegung war im Ein-

zelfall nicht angezeigt.  

 

Das Urteil ist rechtskräftig.  

 

 

II. Finanzgericht intern 

 

Geschäftsverteilung 2023 

 

Das Präsidium des Finanzgerichts hat im Dezember 2022 die Geschäftsverteilung für das 

Jahr 2023 beschlossen. Um auch in Zukunft eine gleichmäßige Belastung aller Senate zu 

gewährleisten, sind ab dem 1. Januar 2023 die Zuständigkeiten im allgemeinen Arbeitsge-

biet betreffend die Finanzämter Dithmarschen, Kiel und Plön geändert worden. 

 

Der aktuelle Geschäftsverteilungsplan kann auf der Homepage des Finanzgerichts einge-

sehen werden. 
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Personalien 

 

Zum 1. Januar 2023 ist Frau Dr. Katharina Bork an das Schleswig-Holsteinische Finanz-

gericht abgeordnet worden. Frau Dr. Bork war bisher als Vorsitzende Richterin am Schles-

wig-Holsteinischen Verwaltungsgericht tätig. Das Präsidium hat Frau Dr. Bork dem 2. Se-

nat zugewiesen, wo sie das Dezernat von Frau Prätorius übernimmt, die mit Ablauf des 

30. September 2022 in den Ruhestand versetzt worden ist. 

 

Das erste Jahr mit der eAkte 

 

Das Schleswig-Holsteinische Finanzgericht arbeitet seit rund einem Jahr mit der elektroni-

schen Gerichtsakte. Seit der Einführung der eAkte im November 2021 werden sämtliche 

Gerichtsakten ausschließlich elektronisch geführt bzw. fortgeführt. Die dadurch erforder-

lich gewordenen veränderten Arbeitsabläufe sowohl innerhalb der Senate als auch zwi-

schen den Richtern und den Serviceeinheiten haben sich mittlerweile eingespielt. Auch die 

anfänglichen Software- und Performanceprobleme sind im Wesentlichen behoben. Die 

beigezogenen Steuerakten bestehen (anders als die Kindergeldakten der Familienkassen) 

nach wie vor noch aus Papierakten. Bis die Steuerakten seitens der Finanzverwaltung in 

digitalisierter Form übermittelt werden können, wird wohl noch einige Zeit vergehen. 

 

 

III. Wichtige Hinweise zum Jahreswechsel 

 

Elektronische Klageerhebung beim Finanzgericht durch Steuerberater ab dem  

1. Januar 2023 grundsätzlich nur noch über das besondere Steuerberaterpostfach 

 

Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Berufsausübungsgesellschaften sind ab dem  

1. Januar 2023 verpflichtet, Schriftsätze beim Finanzgericht in elektronischer Form über 

das besondere elektronische Steuerberaterpostfach (beSt) einzureichen. Die Pflicht zur 

elektronischen Einreichung folgt aus § 52d Satz 2 FGO und setzt das Vorliegen eines 

sicheren Übermittlungswegs nach § 52a Abs. 4 Nr. 2 FGO voraus. Ein solcher Übermitt-

lungsweg steht den Steuerberatern, Steuerbevollmächtigten und Berufsausübungsgesell-

schaften nach den §§ 86d, 86e, 157e StBerG ab dem 1. Januar 2023 mit dem beSt zur 

Verfügung, das von der Bundessteuerberaterkammer über die Steuerberaterplattform ein-

gerichtet wird. 
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Die Pflicht zur elektronischen Einreichung von Schriftsätzen für Steuerberater, Steuerbe-

vollmächtigte und Berufsausübungsgesellschaften schließt an die entsprechende Pflicht 

aus § 52d Satz 1 FGO für Rechtsanwälte, Behörden und juristische Personen des öffent-

lichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebil-

deten Zusammenschlüsse an, die bereits seit dem 1. Januar 2022 besteht. Rechtsanwäl-

ten steht für die elektronische Einreichung das besondere Anwaltspostfach (beA) als si-

cherer Übermittlungsweg nach § 52a Abs. 4 Nr. 2 FGO zur Verfügung. 

 

Die Pflicht zur elektronischen Einreichung von Schriftsätzen erfasst insbesondere Klagen 

und Anträge, mit denen ein Verfahren beim Finanzgericht eingeleitet wird. Klagen und An-

träge von Steuerberatern, Steuerbevollmächtigten und Berufsausübungsgesellschaften, 

die ab dem 1. Januar 2023 per Fax oder auf dem Postweg beim Finanzgericht eingereicht 

werden, sind daher grundsätzlich unzulässig. Eine Ausnahme hiervon besteht nach § 52d 

Satz 3 FGO nur dann, wenn die elektronische Übermittlung aus technischen Gründen vo-

rübergehend nicht möglich ist. In diesen Fällen bleibt die Einreichung per Fax oder auf 

dem Postweg zulässig; die vorübergehende Unmöglichkeit der elektronischen Übermitt-

lung ist bei der Ersatzeinreichung oder unverzüglich danach glaubhaft zu machen (§ 52d 

Satz 4 FGO). 

 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen besinnliche Weihnachtsfeiertage sowie 

einen guten Start in das neue Jahr und würden uns freuen, Sie auch 2023 als Lese-

rinnen und Leser begrüßen zu dürfen. 
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